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Gemeindevertretung Pélchow (Entscheidung) 02.07.2024 o)

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschliel3t die Neufassung der Hauptsatzung It. Anlage.
Sachverhalt

Die Anderung der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum
10.06.2024 hat eine entsprechende Anpassung der Hauptsatzung erforderlich gemacht. Da
es sich im Falle der Gemeinde Pdlchow bereits um die 5. Anderung handeln wirde, erfolgt

eine Neufassung.

Neben erforderlichen Anderungen, erfolgten redaktionelle Anpassungen, sowie
Anpassungen zur am 15. Mai 2024 in Kraft getretenen Entschéadigungsverordnung.

Finanzielle Auswirkungen

Ja, im Rahmen des Haushaltsplanes. Die Erh6hungen, die sich aus der
Entschadigungsverordnung ergeben wurden bereits im Haushalt 2024 bericksichtigt.

Anlage/n

1 Neufassung HS Pélchow (6ffentlich)




Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Pdlchow

Aus Griunden der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und
personenbezogenen Hauptwdrtern in dieser Satzung die mannliche Form verwendet.
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsatzlich fir alle
Geschlechter. Die verkirzte Sprachform hat nur redaktionelle Griinde und beinhaltet keine
Wertung.

Praambel

Auf der Grundlage des 8§ 5 der Kommunalverfassung fir das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V
S. 777), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 14. Mai 2024 (GVOBI. M-V S. 154) wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.07.2024 und nach Anzeige bei der
Rechtsaufsichtsbehdrde nachfolgende Hauptsatzung erlassen:

8 1 Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel/Orte

(1) Die Gemeinde Pdlchow fuhrt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienstsiegel.

(2) Das Wappen zeigt in Blau einen rechten goldenen Flankenpfahl, begleitet von einem
rot gezungten goldenen Greifenkopf Uber drei (2:1) goldenen Ziegelsteinen.

(3) Die Verwendung des Wappens durch Dritte bedarf der Genehmigung des
Birgermeisters. Ordnungswidrig im Sinne des § 5 Abs. 3 KV M-V handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig unbefugt das Wappen der Gemeinde benutzt. Diesem
Wappen stehen solche Abbildungen gleich, die ihm zum Verwechseln ahnlich sind.

(4) Die Flagge der Gemeinde Polchow ist quer zur LAngsachse des Flaggentuchs vom
Blau, Gelb und Blau gestreift. Die blauen Streifen nehmen je ein Viertel, der gelbe
Streifen nimmt die Halfte der Lange des Flaggentuchs ein. In der Mitte des gelben
Streifens liegt das Gemeindewappen, das zwei Drittel der Hohe des Flaggentuchs
einnimmt. Die Hohe des Flaggentuchs verhalt sich zur Lange wie 3 zu 5.

(5) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift GEMEINDE
POLCHOW = LANDKREIS ROSTOCK =.

(6) Das Gebiet der Gemeinde besteht aus den Orten Pélchow, Wahrstorf und Huckstorf.
Es werden keine Ortsteilvertretungen gebildet.

8 2 Rechte der Einwohner

(1) Der Burgermeister beruft aufgrund allgemein bedeutsamer Angelegenheiten der
Gemeinde eine Versammlung der Einwohner der Gemeinde ein. Die
Einwohnerversammlung kann auch begrenzt auf Orte durchgefiihrt werden.

(2) Anregungen und Vorschlage der Einwohnerversammlung in
Selbstverwaltungsangelegenheiten, die in der Gemeindevertretung behandelt werden
mussen, sollen dieser in einer angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt werden.

(3) Die Einwohner sowie natirliche und juristische Personen und
Personenvereinigungen, die in der Gemeinde Grundstlicke besitzen oder nutzen oder
ein Gewerbe betreiben, erhalten die Mdglichkeit, in einer Fragestunde im offentlichen
Teil der Gemeindevertretersitzung Fragen zu Angelegenheiten der 6rtlichen
Gemeinschaft zu stellen und Vorschlage oder Anregungen zu unterbreiten. Die
Fragen, Vorschlage und Anregungen durfen sich dabei nicht auf
Beratungsgegenstande der nachfolgenden Sitzung der Gemeindevertretung
beziehen. Fir die Fragestunde ist eine Zeit von bis zu 30 Minuten vorzusehen. Eine
Aussprache findet nicht statt.



(4) Der Burgermeister ist verpflichtet, im Offentlichen Teil der Sitzung der
Gemeindevertretung uber wichtige Angelegenheiten zu berichten.

8§ 3 Gemeindevertretung

(1) Die Gemeindevertretersitzungen sind 6ffentlich.

(2) Die Offentlichkeit ist grundsatzlich in folgenden Fallen ausgeschlossen:
a) einzelne Personalangelegenheiten, auRer Wahlen
b) Steuer- und Abgabenangelegenheiten Einzelner
¢) Grundsticksgeschéfte
Die Gemeindevertretung hat vorstehend bezeichnete Angelegenheiten in éffentlicher
Sitzung zu behandeln, soweit im Einzelfall keine Giberwiegenden Belange des
offentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner vorliegen, die einen
Ausschluss der Offentlichkeit erfordern. Liegen die Voraussetzungen fiir eine
nichtoffentliche Beratung nicht vor, beschliel3t die Gemeindevertretung die
Wiederherstellung der Offentlichkeit.

(3) Anfragen von Gemeindevertretern sollen spatestens 5 Arbeitstage vor der
Gemeindevertretersitzung beim Blrgermeister eingereicht werden. Miundliche
Anfragen wahrend der Gemeindevertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der
Sitzung selbst beantwortet werden, spéatestens innerhalb von vierzehn Tagen
schriftlich beantwortet werden.

8§ 4 Hauptausschuss

(1) Die Gemeindevertretung bildet einen Hauptausschuss nach 8§ 35 KV M-V. Dem
Hauptausschuss gehoéren der Birgermeister und 3 Gemeindevertreter an. Die
Fraktionen und Zahlgemeinschaften benennen neben diesen 3 weitere Mitglieder der
Gemeindevertretung als stellvertretende Hauptausschussmitglieder.

(2) AulRer den ihm gesetzlich Ubertragenen Aufgaben obliegen dem Hauptausschuss alle
Entscheidungen, die nicht nach 8 22 Abs. 3 KV M-V als wichtige Angelegenheiten der
Gemeindevertretung vorbehalten sind bzw. durch die folgenden Vorschriften dem
Birgermeister Gbertragen werden. Davon unberihrt bleiben die dem Blrgermeister
gesetzlich Ubertragenen Aufgaben.

(3) Dem Hauptausschuss obliegen die Aufgaben des Finanzausschusses mit den
Aufgabengebieten
a) Finanz- und Haushaltswesen
b) Steuern, Gebihren, Beitrdge und sonstige Abgaben

(4) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen nach 8 22 Abs. 4 KV M-V uber:

1. die Genehmigung von Vertradgen der Gemeinde mit Mitgliedern der
Gemeindevertretung und der Ausschiisse bis zu einem Gesamtwert von 25.000
Euro, dies gilt auch flr Vertrage welche die Gemeinde mit nattrlichen und
juristischen Personen oder Vereinigungen, die durch den im ersten Halbsatz
vertretenen Personenkreis vertreten werden, zu schliel3en beabsichtigt.

2. die Zustimmung zu Uber- und aul3erplanméafigen Ausgaben, bei
Uberplanmafigen Ausgaben und bei aul3erplanmaRigen Ausgaben je Ausgabefall
innerhalb der Wertgrenzen von 5.000 Euro bis 25.000 Euro

3. die Verfigung Uber Gemeindevermogen Uber die Aufnahme von Krediten durch
die Gemeinde im Rahmen des Haushaltsplanes ab 1.000.000 Euro

(5) Weiterhin werden dem Hauptausschuss folgende Entscheidungen Gbertragen:

1. der Abschluss von Miet- und Pachtvertragen ab 2.000 Euro Jahresbetrag und der
Abschluss von Miet- und Pachtvertrdgen ab einer Vertragslaufzeit von 2 Jahren,
soweit diese nicht dem Birgermeister tbertragen sind

2. der Abschluss von Pachtvertrdgen zum Zwecke landwirtschaftlicher Nutzung



3. die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ahnlichen

Zuwendungen von 100 Euro bis hochstens 1.000 Euro

(6) Der Hauptausschuss entscheidet Uber das Einvernehmen bei
Personalentscheidungen nach § 39 Abs. 2 S. 4 KV M-V.
(7) Die Gemeindevertretung ist laufend Uber die Entscheidungen der Absétze 4 bis 6 zu

unterrichten.

(8) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind nicht offentlich.

8 5 Beratende Ausschiisse

(1) Auf Grundlage des 8 36 KV M-V werden folgende Ausschiisse gebildet:

Jugend, Kultur, Sport und
Soziales

und Schuleinrichtungen,
Kulturférderung,
Sportentwicklung,
Jugendfdrderung,
Fremdenverkehr,
Sozialwesen,
Seniorenbetreuung

Name Aufgabengebiet Zusammensetzung
Ausschuss fir F-Planung, Bauleitplanung, | 5 Mitglieder
Gemeindeentwicklung, Wirtschaftsforderung,
Bau, Verkehr und Umwelt | Hoch- und Tiefbau,
Stral3enangelegenheiten,
Umwelt und Natur,
Landschaftsschutz,
Kleingartenanlagen,
Ordnung, Sicherheit und
Brandschutz
Ausschuss fir Schule, Betreuung der Vorschul- 5 Mitglieder

Fur die Mitglieder der Ausschiisse werden keine Stellvertreter gewahlt. Sachkundige
Einwohner kénnen im Rahmen des § 36 Abs. 5 S. 1 KV M-V als Mitglieder eines
beratenden Ausschusses bestimmt werden.
(2) Die Sitzungen der Ausschiisse sind nicht 6ffentlich.
(3) Die Aufgaben des Rechnungspriifungsausschusses werden dem
Rechnungsprifungsausschuss des Amtes Ubertragen.

§ 6 Burgermeister

(1) AuRRer den ihm gesetzlich Ubertragenen Aufgaben obliegen dem Birgermeister
Entscheidungen, die ihm durch die folgenden Vorschriften tibertragen werden. Davon
unberihrt bleiben Entscheidungen, die den laufenden Betrieb der Verwaltung
aufrechterhalten und als solche nach § 127 Abs. 1 S. 2 KV M-V als Angelegenheiten
der laufenden Verwaltung der Gemeinde dem Amt Warnow-West vorbehalten sind.

(2) Der Burgermeister trifft Entscheidungen nach 8§ 22 Abs. 4 KV M-V (ber:

1. die Zustimmung zu tber- und aul3erplanmaRigen Ausgaben, bei
Uberplanmafigen Ausgaben und bei aul3erplanméRigen Ausgaben je Ausgabefall
unterhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro

2. die Verfuigung Uber Gemeindevermdégen Uber die Aufnahme von Krediten durch
die Gemeinde im Rahmen des Haushaltsplanes unterhalb der Wertgrenze von

1.000.000 Euro

(3) Der Burgermeister entscheidet Uber die Einleitung und Ausgestaltung von
Vergabeverfahren, soweit es sich nicht um eine Angelegenheit der laufenden
Verwaltung handelt unterhalb der EU-Schwellenwerte.




(4)

()

(6)

(7)

(8)

Weiterhin werden dem Burgermeister folgende Entscheidungen tbertragen:

1. der Abschluss von Miet- und Pachtvertragen unterhalb der Wertgrenze von 2.000
Euro Jahresbetrag

2. der Abschluss von Miet- und Pachtvertrdgen mit einer Vertragslaufzeit von
weniger als 2 Jahren sowie Pachtvertrage fir Garten und Kleinflachen sowie
Garagenmietvertrage

3. die Stundung, die Niederschlagung und der Erlass von Forderungen

4. die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ahnlicher
Zuwendungen unter 100 Euro

Die Vertrage nach Nummern 1 und 2 kénnen vom Blrgermeister oder einem von ihm

beauftragten Bediensteten in einfacher Schriftform ausgefertigt werden.

Der Birgermeister ist zustandig, wenn das Vorkaufsrecht der Gemeinde (88 24 ff.

BauGB) nicht ausgelbt werden soll. Sofern von dem Vorkaufsrecht Gebrauch

gemacht werden soll, obliegt die Entscheidung der Gemeindevertretung.

Der Burgermeister entscheidet Uber

1. die Abstimmung nach § 2 Abs. 2 BauGB uber die Bauleitplane benachbarter
Gemeinden

2. das Einvernehmen nach § 14 Abs. 2 BauGB (Ausnahme von der
Veranderungssperre)

3. die Antragstellung gemalR § 15 Abs. 1 S. 2 BauGB (vorlaufige Untersagung von
Baugesuchen)

4. die Erteilung des Einvernehmens der Gemeinde nach § 36 BauGB uber die
Zulassigkeit von Vorhaben wahrend der Planaufstellung (§ 33 BauGB)

5. die Erteilung des Einvernehmens der Gemeinde nach § 36 BauGB zu
Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen eines B-Planes (§ 31 Abs. 1
und 2 BauGB)

6. die Erteilung des Einvernehmens der Gemeinde nach § 36 BauGB uber die
Zulassigkeit von Vorhaben im Innen- und AuRenbereich (88 34 und 35 BauGB)

7. die Anordnung von Mafinahmen nach 8§ 176 Abs. 1 BauGB (Baugebot), 8 177
Abs. 1 BauGB (Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot), § 178 BauGB
(Pflanzgebot), § 179 Abs. 1 BauGB (Rickbau- oder Entsiegelungsgebot)

Zu den Entscheidungen nach den Ziffern 1 bis 5 kann der Blrgermeister die

Stellungnahme des Bauausschusses einholen. Bei den Entscheidungen nach den

Ziffern 1 bis 7 unterrichtet der Blrgermeister unverziglich die Gemeindevertretung,

sobald sich herausstellt, dass das geplante Vorhaben von herausragender

Bedeutung fiir die geordnete stadtebauliche oder wirtschaftliche Entwicklung der

Gemeinde ist. In diesen Fallen entscheidet die Gemeindevertretung tber die

Einvernehmenserteilung.

Der Burgermeister entscheidet weiterhin tber

1. die Erklarung nach § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)

2. die Zustimmung und Stellungnahme der Gemeinde nach 8§ 69 LBauO M-V zum
Bauantrag

3.

a) die Zulassigkeit von Abweichungen von drtlichen Bauvorschriften

b) Uber Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB von den Festsetzungen
eines Bebauungsplans oder einer sonstigen stadtebaulichen Satzung nach §
67 Abs. 3 LBauO M-V in verfahrensfreien Bauvorhaben.

Zu den Entscheidungen nach Ziffer 3b) kann der Burgermeister die Stellungnahme

des Bauausschusses einholen.

Erklarungen, durch die die Gemeinde verpflichtet werden soll oder mit denen ein

Bevollmachtigter bestellt wird,

1. bis zu einer Wertgrenze von 10.000 Euro



(9)

2. bei wiederkehrenden Verpflichtungen bis zu einer Wertgrenze von 2.500 Euro pro
Leistungsrate konnen vom Birgermeister allein oder durch einen von ihm
beauftragten Bediensteten des Amtes Warnow-West in einfacher Schriftform
ausgefertigt werden.

Bei Erklarungen gegentiiber einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 25.000 Euro.

Die Gemeindevertretung ist laufend Uber die Entscheidungen der Abséatze 2 bis 7 zu

unterrichten.

8 7 Entschadigungen

(1)

(@)

(3)

(4)

Der Birgermeister erhélt eine monatliche Aufwandsentschadigung von 1.200 Euro.
Im Krankheitsfall wird diese Entschadigung 6 Wochen weitergezahlt. Eine
Weiterzahlung erfolgt auch bei urlaubsbedingter Abwesenheit. Die
Aufwandsentschadigung entfallt spatestens nach 3 Monaten innerhalb eines
Kalenderjahres, in denen der Blrgermeister ununterbrochen vertreten wird.

Die erste stellvertretende Person des Blrgermeisters erhalt monatlich 240 Euro, die
zweite Stellvertretung monatlich 120 Euro. Nach 3 Monaten Vertretung erhalt die
stellvertretende Person die volle Aufwandsentschadigung nach Absatz 1. Damit
entfallen Aufwandsentschadigungen fir die Stellvertretung.

Die Mitglieder der Gemeindevertretung, die keine funktionsbezogene
Aufwandsentschadigung nach den Absatzen 1 oder 2 erhalten, erhalten einen
monatlichen Sockelbetrag von 20 Euro. Die Mitglieder der Gemeindevertretung, die
keine funktionsbezogene Aufwandsentschadigung nach Absatz 1 erhalten, erhalten
fur Sitzungen der Gemeindevertretung ein Sitzungsgeld von 40 Euro. Gleiches gilt fir
die sachkundigen Einwohner fir die Teilnahme an Sitzungen der Ausschisse fur die
sie bestimmt wurden. Ausschussvorsitzende oder deren Stellvertreter erhalten fur
jede von ihnen geleitete Ausschusssitzung 60 Euro.

Far mehrere Sitzungen an einem Tag wird nur ein Sitzungsgeld gezahlt.

§ 8 Offentliche Bekanntmachungen

(1)

Satzungen sowie sonstige ¢ffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde, die durch

Rechtsvorschriften vorgegeben sind, soweit es sich nicht um solche nach dem

Baugesetzbuch handelt, werden im Internet auf der Homepage des Amtes Warnow-

West unter der Internetadresse www.amt-warnow-west.de wie folgt dffentlich bekannt

gemacht:

1. Satzungen in der Rubrik ,Satzungen der Gemeinden®

2. Verwaltungsakte in der Rubrik ,Sonstige 6ffentliche Bekanntmachungen®

3. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Gemeindevertretung in der Rubrik
»Sitzungstermine”

4. Sonstige o6ffentliche Bekanntmachungen in der Rubrik ,Sonstige 6ffentliche
Bekanntmachungen®

Die Bekanntmachung und Verkindung ist mit Ablauf des ersten Tages bewirkt, an

dem die Bekanntmachung in der Form nach Satz 1 im Internet verfigbar ist. Dieser

Tag wird in der Bekanntmachung vermerkt. Ist die Bekanntmachung in der Form des

Satzes 1 infolge hoherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht

moglich, so erfolgt diese durch Aushang an der Bekanntmachungstafel am

Gemeindehaus, Zum Gutshof 1 in Wahrstorf. Die Aushangfrist in den Fallen des

Satzes 1 Nr. 3 betragt 7 Tage. Die Aushangfrist in allen anderen Fallen betragt 10

Arbeitstage. In diesen Féllen ist die Bekanntmachung in der Form nach Satz 1

unverziglich nachzuholen, sofern sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos

geworden ist.

(2) Satzungen sowie sonstige oOffentliche Bekanntmachungen aufgrund von Vorschriften

des BauGB erfolgen durch Aushang an der Bekanntmachungstafel am



Gemeindehaus, Zum Gutshof 1 in Wahrstorf. Die Dauer des Aushangs betragt 14
Tage. Der Tag des Aushangs und der Abnahme werden nicht mitgerechnet, aber auf
dem ausgehangten Schriftstiick mit Unterschrift und Dienstsiegel vermerkt. Die
Bekanntmachung ist mit dem Ablauf des letzten Tages der Aushangfrist bewirkt.

(3) Auf die Auslegung von Planen und Verzeichnissen, die durch BauGB vorgeschrieben
ist, ist durch Aushang wie im Absatz 2 hinzuweisen. Der Hinweis auf die Auslegung
von Planen und Verzeichnissen, die nach den Ubrigen Rechtsvorschriften
vorgegeben ist, erfolgt im Internet wie im Absatz 1 Satz 1. Die Auslegungsfrist betragt
30 Arbeitstage, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende
der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel
zu vermerken.

(4) Unter der Bezugsadresse Amt Warnow-West, Schulweg 1a, 18198 Kritzmow kann
sich jedermann Satzungen der Gemeinde kostenpflichtig zusenden lassen.
Textfassungen von allen Satzungen der Gemeinde liegen im Amt Warnow-West,
Schulweg 1a, 18198 Kritzmow zur Mitnahme aus oder werden dort bereitgehalten.

8 9 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am ... in Kraft.



	Vorlage
	Anlage  1 Neufassung HS Pölchow

